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Sechster Jahrgang. .N 42. 15. Oktober 1853.

Katholische KircheitMtiwg

Abonnementspreis:

Mertctjährl. > Kr. 80 Cent.,

Halbjährl. 3 Fr. VN Cent.,

der Schweiz.

H e r a n s g e g e be n

von

Franko in der Schweiz:
Vierteljahr!. 2 Fr. 20 Cent.,
Halbjährl. 4 Fr.

Erscheint jeden Sonnabend. So lothurn. SchererMe Buchhandlung.

Kämpfe für die Gerechtigkeit bis in Tod, so wird Gott wider deine Feinde für dich streiten. Sir. 4, 33.

Die Denkschrift des Episkopats der oberrhein.

Kirchenprovinz.
(Schluß.)

Bezüglich des Verkehrs mit dem Oberhaupte
der Kirche war nach der Verordnimg von 1831) »ur dem

Bischöfe und dem Bisthnmsverweser gestattet, mit dem hl.
Stuhle in freier Verbindung zu stehen, wobei ihnen jedoch

eingeschärft war, „die aus dem Metropolitanverband her-

vorgehenden Verhältnisse jederzeit zu berücksichtigenalle
andern Geistlichen waren an den Bischof gewiesen. Die

Entschließungen vom März 1653 heben obige Verordnung
ans und sehen dafür: „Der Verkehr der Angehörigen der

katholischen Kirche mit dem Kirchenvberhanpt ist ungehin-

dert;" doch wird auch hier die Bestimmung beigefügt, daß

„bei allen, die kirchliche Verwaltung betreffenden Gegen-

ständen die aus den Diözesan- und Mctropolitanverbante

hervorgehenden Verhältnisse jederzeit zu berücksichtigen seien."

Es werden ferner Bemerkungen oder Erklärungen ange-

bracht, auS denen man abnehmen könnte, 1) die Regiern»-

gen wollen zwischen „reinen Gewissenssachen" und „kirchli-
chen Sachen" unterscheiden; 2) die Regierungen befürchten,

durch den Verkehr mit Rom könnte unter den Geistlichen

Unordnung und/Mißachtung der Unterordnung unter den

Bischof entstehen. In Betreff des ersten Punktes erinnern
die Bischöfe, daß Beispiele vorliegen, wie Personen deß-

halb gestraft worden, weil sie unmittelbar Dispensen von

Rom erwirkten, und sie wollen, daß der Verkehr mit Rom

in allen kirchlichen Angelegenheiten frei stehen

soll. Den zweiten Punkt betreffend, „weisen sie mit dem

allergrößten Nachdruck den i» jnien Bestimmungen und Be-

merknngen enthaltenen Verdacht zurück, als ob je vom

Oberhaupt der Kirche eine Mißachtung der in den Kirchen-

gesehen begründeten Stellung der Bischöfe und Erzbischöfe

ausgehen könnte; wie nicht minder die Meinung, daß je

ein Bischof fähig wäre, eine Hilfe oder Remednr Seitens

der Staatsgewalt gegen vermeintliche Eingriffe des heil.
Vaters in ihre bischöfliche Gewalt zu wünschen und anzn-

rufen; und endlich die Ansicht, als ob jeder unmittelbare

Verkehr eines Geistlichen mit dem Oberhaupte der Kirche

eine gar durch den Staat zu rcprimirende Verletzung der

bischöflichen Anktorität enthalten könne. Je mehr die Bi
schöfe erkennen, daß in der höchsten und heiligen Autorität
des Pabstes der erste und kräftigste Schuh ihrer bischöfl.

Autorität und Rechte liegt, und daß der heil. Vater seine

Autorität und Gewalt nur zum Besten der Kirche gebraucht;

um so weniger kann es ihnen je zu Sinne kommen, den

Schuh einer weltlichen Macht gegen das Oberhaupt der

.Rirebe anzurufen."

Die Denkschrift kömmt sodann auf die Besehung
der bischöflichen Stuhle und der K a n o n i k ate w.

an den Dvmkirchen, und hebt hervor, daß die Bulle

„Rck Dominivi xropis eustockmm^ dem Landesherren die

Befngniß einräume, person»« minus Zràs von der Kandi-

datenliste zu streichen. Eine weitere Befngniß können die

Bischöfe den Regierlmgen nicht einräume!,. Daher müssen

sie als nngesehlich und unstattbaft erklären:

1) Einen Einfluß der Regierungen auf die Aufstellung
der Kandidatenliste selbst;

2) Die Beiwohnnng eines landesherrlichen Kommissärs

bei dem Wahlakte, was nach den Kirchengesehen und auch

nach den neuesten^ Erklärungen des Pabstes ein Nullitäts-
gründ wäre;
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H) Die Bestätigung der gewählten Domkapitnlarcn nnd

Präbendaren durch die Regierung, nachdem diese bereits

ihr Ausschließungsrecht geübt. Die Bischöfe können auch

kein Recht der Negierungen zur Bestätigung etwaiger,

nicht zum Domkapitel gehörigen Ordinariarsmitglieder, so-

wie des Generalvikars, auch nicht der Rural-Dekane aner-

kennen.

An Obiges reiht sich der Artikel über die Zusammen-
sehung der Ordinariate w. Die Ansicht, die mau

früher geltend machen wollte, daß das Domkapitel als

solches die das Bisthum unter Vorsitz des Bischofes ad-

ministrireude Behörde sei, ist unstatthaft und uukirchlich,

da der Bischof allein der Obcrhirte der Diözese ist. Da-

her ist das Domkapitel keineswegs vo ipso die bischöfliche

Verwaltungsbehörde (Ordinariat) oder die bischöfliche Ge-

richtsbehörde (Offizialat) ; die Zusammensetzung dieser hängt

vom Bischöfe ab. Ein Einfluß der Regierung auf diese

Zusammensetzung, ein Genehmigungsrecht rc. ist gesetzlich

nicht begründet und widerspricht der Natur der Sache, da

die Wahl der Glieder des Ordinariats rein eine Ver-

trauenssache des Bischofes ist. Das gilt ganz vorzüglich

voue Gener alvik ar, welcher der S t e llv er trete r und

Bevollmächtigte des Bischofes ist und mit diesem juridisch

Eine Person ausmacht, wie der Mandatar mit seinem

Mandanten.

Bisthums-Dotation und Verwaltung des

Kirch en Vermögens. Wenn die Regierungen schon durch

die Säkularisation laut dem Reichsdeputativns-Hauptschluß

zur Fürsorge für die materiellen Bedürfnisse der kathvli-

sehen Kirche im Allgemeinen verbunden sind, so haben sie

kraft der Bulle „Krovillu solersguo" eigens die Verpflich-

tnng zur Dotation der Bisthümer und den dazu gehörn-

gen Anstalten übernommen und ausdrücklich versprochen,

die Dotation in li eg end en G r ünd en oder ans solche

radizirten Renten der Kirche zum vollen Eigen-
thum und zum reellen Besitz auszuliefern. Das
ist bis itzt nicht geschehen.

Ueberhaupt befindet sich die Verwaltung des Ki r-
chenvermögens faktisch ganz und gar in den

Händen des Staates. Er ordnet und leitet die Ver-

waltung des Lokalkirchenvermögens, verfährt eigen-

mächtig mit den Centralkirchen- und Jntercalar-
Fonds, selbst das Vermögen frommer Stiftungen
hat er ganz unter seine Verwaltung und Disposition ge-

nomme». Dagegen machen die Bischöfe geltend, daß die

kath. Kirche das Recht zur Verwaltung des katho-
tischen Kirchenvermögens hat, und daß der Bischof

der oberste Verwalter dieses Vermögens in der Diözese ist.

In Betreff der Schulen, welche der westphälische

Friede „für eine Religions- und Kirchensache" erklärt, ha-

ben die Entschließungen vom März 1853 höchst preiswür-
dige Intentionen ausgesprochen. Die Regierungen erken-

neu darnach „vollkommen an, daß das ganze Schulwesen
und namentlich die Volksschule vom Geiste des positiven

Christenthums bestimmt und durchdrungen sein und eben

darum der Kirche auch ein wesentlicher Einfluß hierauf zu-
stehen müsse," — sie ertheilen den Bischöfen die Zusichc-

rung, „daß allen Wünschen und Erinnerungen der Kirchen-

behörde in Bezug auf das religiöse Verhältniß der Schu-
len jede nur thunliche Berücksichtigung zu Theil werden

soll."

Die Bischöfe eröffnen daher ihre Forderungen, welche

sie im Namen der Kirche stellen zu müssen glauben. Diese

sind im Wesentlichen:
1. Alle kathol. Schnlfonds sollen den Katholiken ver-

bleiben und nur zu kathol. Zwecken verwendet werden;
2. Die Schulen, die aus rein kirchlichen Mitteln er-

richtet werden, sind als kirchliche anzuerkennen und stehen

daher unter der Ueberwachuug nnd Leitung der katholischen

Kirchenobern;
3. Der Kirche steht das Recht zu, ans ihren Mitteln

neue Schulen zu errichten und darin kathol. Kinder zu er-

ziehen;
4. Den kathol. Kindern kathol. Eltern soll, wo immer

möglich, die Gelegenheit verschafft werden, kathol. Schulen

zu besuchen. Sogenannte Communalschulen, die den In-
differcntismns fördern, sind zu beseitigen.

5. Die kathol. Schulen sollen im rechten Verhältniß

zur kirchlichen Autorität stehen. Dieses würde erreicht,

wenn:
s) die kathol. Lehrer, insofern sie als Lehrer und Er-

zicher in der kathol. Religion fungiren, auch eine kirchliche

Mission vom Bischof empfangen, nnd folglich dem Bischöfe

das Recht zuerkannt würde, Lehrern, welche in religiöser

Hinsicht keine Garantie bieten, diese Mission zu versagen

und sie dadurch von den kathol. Schulen auszuschließen;

iveun deßglcichen der Bischof auf die Entfernung entarteter

Lehrer dringen und ihnen ihre kirchliche Mission entziehen

könnte;

b) wenn keine Schulbücher ohne Genehmigung des

Bischofes in den katholischen Schulen eingeführt werden

dürften;
e) wenn der Bischof selbst oder durch von ihm bestellte

Kommissäre die Schulen bezüglich ihrer religiösen Beschaff

fenheit beaufsichtigen nnd visitiren dürfte:c. —

Wir führen noch aus dem Schlußworte folgende Stelle

an: „Die Bischöfe suchen und wünschen noch heute wie

von Anfang den Frieden nnd glauben in den vvrausgc-

gangcncn Erklärungen auf's Neue bekundet zu haben, wie
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sehr ihnen eine friedliche Lösung der obschwebeudcn Diffe-

renzen am Herzen liegt. Sie sind jedech außer Stand,

ihrer Liebe zu einein einträchtigen Verhältnisse mit den

Regierungsbehörden die von ihnen dargelegten lleberzeu-

gnngen und Grundsätze irgendwie zum Opfer zu bringen.

Sie sind katholische Bischöfe und als solche müssen sie sich

ebenso an die Lehre und Verfassung der katholischen Kirche

halten, wie sie sich als Unterthanen an die Gesetze und

Verfassung der Staaten, denen sie angehören, zu halten

haben und gerne halten. Diese ihre doppelte Stellung ist

z» evident gegeben, als daß sie hätte verkannt oder gar

bcstritten werden dürfen. Die Bischöfe haben nie verges-

sen und werden nie vergehen, daß sie ihren Allcrguädigsten

Souverains Treue und den Staatsgesetzen den allgemeinen

staatsbürgerlichen Gehorsam geschworen haben : aber diesem

Gide konnten und könne» sie niemals eine Verbindlichkeit

über jene selbstverständlichen Grenzen hinaus zugestehen,

welche ihm das Gebot Gottes und der heilige Schwur

zieht, mit dem die Unterzeichneten, als Bischöfe, ja schon

als Christen dem allgemeinen Vater der Christenheit und

den unantastbaren Gesetzen ihrer Kirche zur Treue und zum

Gehorsame verpflichtet sind. Die menschlichen Gesetze inüsseu

nach den göttlichen bemessen, nie aber dürfen jene über

diese gestellt werden. Wer das gegcntheilige Prinzip sta-

tuiren wollte, der würde nicht mehr auf dem Boden der

christlichen Religion stehen. Die Bischöfe mögen nicht

glauben, daß sie etwas der An von Seiten ihrer Allen
höchsten und Höchsten Regierungen zu befürchten haben

sollten. Sie können darum auch nicht denken, daß man

ihrem Gewissen in unerhörter Weise Gewalt anthun und

sie nöthigen wolle, das Heil ihrer unsterblichen Seele um

deßwillen dahin zu geben, weil man in ihren Territorien
das nicht als vereinbar mit den Rechten des Staats leiden

will, wessen die Kirche gemäß der Lehre und den Anvrd-

nungen des Sohnes Gottes zu ihrem eigenthümlichen Be-

stände schlechterdings bedarf; was sie in Deutschland frü-
her unbestritten gehabt hat; was die vertragsmäßigen
Bullen Urovilla solersgue und Uommiei ^rogis eusto-

àm unzweideutig stipuliren; was ihr fast ganz selbst in

einem Staate der oberrheinischen Kirchcnproviuz eingeräumt

ist; und was eine solche Fülle innerer Wahrheit und Be-

rechtigung in sich trägt, daß es auf die Dauer unmöglich

bestritten und vorenthalten werden kann.

„Wie immer übrigens die fernere Entwicklung der Sache

sich gestalten möge, die Bischöfe werbe» der Stimme ihres

Gewissens unerschrocken folgen, die Zuversicht auf Gott,
bas Vertraue» auf die Weisheit und Gcrechtigkeitsliebe

ihrer Allerhöchsten und Höchsten Souverains uuerschütter-

lich festhalten, und >» dem Bewußtsein, cme unabweisbare,

heilige Pflicht nach bester Erkenntniß erfüllt zu haben, ihre

Beruhigung und Zufriedenheit finden. Bon selbst versteht
es sich, daß die Bischöfe sich bereitwilligst allen Vorschriften
und Anordnungen des heiligen Vaters unterwerfen werden,

falls es die Allerhöchsten und Höchsten Regierungen für
gut finden sollten, dergleichen zu veranlassen. Der heilige
Vater möge in seiner Weisheit beschließen, was er als
recht und nothwendig erkennt; die Bischöfe werden zu ge-
horchen wissen, und sich aufrichtig freuen, wenn durch ein

glückliches Einvernehmen zwischen dem apostolischen Stuhle
und den Allerhöchsten und Höchsten Regierungeil Differen-
zen zur Lösung gebracht würden, deren längere Fortdauer
weder im Interesse der Kirche noch des Staates liegen
kann."

Baldegg.
(Atkenstûà Fortsetzung.)

Zuschrift an den Gr. Rath vom 8. Jänner ISüll.
„Seit mehr denn zwanzig Jahren bestand im Schlosse

Baldegg eine weibliche Bildnugsanstalt, deren geräuschlose

Wirksamkeit bisher allgemeine Anerkennung gefunden hatte.
Groß war daher die Ueberraschuug, als durch den hohen

Regierungsrath unterm 8. April d. I. plötzlich die Aufhe-
bung jener Erziehungsanstalt erfolgte. Nicht nur mußten
die Zöglinge »»verweilt entlassen werden, sondern auch
dem gesammten Lehr- und Dienstpersonal war befohlen,
ungesäumt das Schloß zu räumen. Nirgends im Kanton

Luzern und unter keiner Form soll, der angeführten Re-

gierungsschlußnahme zufolge, das aufgelöste Institut je

wieder aufleben dürfen. — Gegen diese Maßnahmen
der hohen Regierung erhob sich unterm W. April d>

I. der „Hülfsverein" von Baldcgg vermöge seiner

Eigenschaft als Eigenthümer der Schloßgütcr, welche den

Dienst- und Lehrschwestern daselbst in Pacht gegeben sind.

Der Hülfsverein hätte das Ansuchen gestellt, es möchte die

hohe Regierung entweder ibre Verfügung vom 8, April
wieder zurückziehen oder dieselbe wenigstens insoweit modi-

fiziren, als sie mit dem Begriffe des Eigenthums im Wi-
dcrspruche steht. Dem Begehren wurde aber in keiner

Weise entsprochen, sondern mittels Erkanntniß vom 2. Mai
die frühere Schlußnahmc neuerdings bestätiget.

„In diesem Verhalten des hohen Regiernngsrathes ge-

genüber dem Hülfsvcreiu und der Töchterbildungsanstalt

zu Baldegg liegt für den erster» die Aufforderung, seine

Beschwerden der obersten Laudcsbehörde vorzutragen und

um deren Schutz sür seine durch die Regierungsseblußnah-

men vom 8.. April upd 2. Mai verletzten Rechte uachzu-

suchen. à-.



„Vorerst wird es aber nöthig sein, mit einigen Worten
ans die Entstehung und Entwicklung des Instituted zu'

Baldegg zurückzukommen, wobei es sich von selbst ergeben

wird, daß die dort angestrebten Zwecke bisher nichts iveüi-

ger als staatsgefährlicher Natnr waren.

„Im Anfange der dreißiger Jahre traten einige Männer

von gemeinnütziger Gesinnung in einen Hülfsverein zusam-

men, in der Absicht, der weiblichen Jugend vom Lande die

Gelegenheit zu verschaffen, sich eine für ihren künftigen

Beruf angemessene und ausschließlich auf das praktische

Leben gerichtete Bildung zu erwerben, ohne hiefür gerade

auswärtige und kostspielige Institute besuchen zu müssen,

welche zndlmr nicht selten das Gegentheil von dem erzielen,

was sonst eine arbeitsame, bescheidene und genügsame Haus-

frau sein sollte.

„Die Mitglieder des Hülfsvereins übernahmen die Ver-

pflichtung zu jährlichen Geldbeiträgen für Erreichung des

Vereinszweckes. Das Schloß Baldegg, mit dazu gehörigem

Land und Wald, wurde zu Handen des Vereins erworben

und anfänglich sieben leiblichen Schwestern, Namens Hart-
mann von Ermensee, zu Lehen gegeben. Dieselben beschäf-

tigteu sich mit Spinnen, Weben, Stricken, Nähen, mit der

Verfertigung aller Arten weiblicher Kleidungsstücke, mit
Kochen, Waschen, Backen und überhaupt mit allen Arbeiten

in Hans und Feld, wie fie in einer bäuerlichen Wirthschaft

nur vorkommen können. — Gegen Vergütung eines gerin-

gen Kostgeldes und im Falle der Armuth auch unentgeld-

lich wurden junge Bauernmädchen in die Pächterfamilie

aufgenommen, in allen vorkommenden ländlichen und häus-

lichen Arbeiten unterrichtet, sowie überhaupt an ein steißi-

gcs und sittliches Leben gewöhnt. — Die Geschwister

Hartmann wurden bald unter dem Namen der „armen
Schwestern" was sie in der That waren, bekannt. Zu
ihnen gesellten sich nach und nach Andere, mit gleicher

Neigung und in gleicher Absicht; alle standen dem Hülfs-
vereine gegenüber in einem Lehenverhältnissc, während sie

unter sich selbst einen Verein von Dienstmägden bildeten,

die bei all' ihrer Einfalt ein sozialistisches Problem prak-

tisch lösten, wie es his jetzt kaum einem über radikale

Beseitigung der Armuth philosophirenden StaatsökonömeN

gelungen ist. Diese eigenthümliche soziale Republik von

lauter Jungfrauen zog bald die Aufmerksamkeit der Be-

hörden auf sich, welche in jeder der verschiedenen Regie-

ruligsperioden, die seit dem Bestände des Baldeggcr-Jnsti-
tutes über den Kanton Luzern gegangen sind, es an mehr

oder weniger wohlgemeinten Aufmunterungen für die armen

Schwestern und ihre Bestrebungen nicht fehlen ließen. —
Namentlich wurde die Anstalt schon .fiühzeitig tinter did

Oberaufsicht der öffentlichen"'ErzietzünMehörLÄ' gestellt.

Dagegen lag deren unmittelbare Leitung in den Händen

des Hochw. Hrn. Kaplan I. S- Blum in Hochdorf, welcher-
als Präsident des Hülssbercins-, sowie als Direktor des

Institutes demselben während der ganzen Dauer seiner

wohlthätige,, Wirksamkeit uild unter- den'schwierigsten Zeit»
Verhältnissen diiê größten persönlichen-Opfer gebracht hat.

„Wie im Laufe der Iahte die Baldeggct Arbeitsschule
immer mehr das Zutrauen des-Volkes gewann und in

gleichem Verhältnisse die Zahl der Zöglinge sich mehrte,
wurde dem ursprünglichen Plane, wonach es. lediglich auf
eine weibliche Arbeitsschule im umfassendsten--Sinne abge-

sehen war, dadurch eine weitere Ausdehnung gegeben, daß

auch die gewöbnlichcn Lehrfächer, wie -sie überall in den

öffentlichen Volksschulen gelehrt werden, noch in -den Kreis
der Unterrichtsgegenstände hineingezogen wurden. Nicht

nur im Innern der Anstalt selbst-ffonderit auch auswärts
in einzelnen Gemeindeschulen widmeten sich mehrere jün-

gere Mitglieder der Lehrgenossenschaft mit Erfolg dem Un-

terrichte der weiblichen Jugend. - a-â-ià im

„Den Hülfsverein und seine Lehenlàte zu Baldegg let-

tete ein richtiges Gefühl, als sie in der -herrschenden Un-

ordnung mancher Armenhäuser das größte Beförderungs-
mittet der Armuth erkannten, und daher aus ein wirksa-
mcres Gegenmittel Bedacht nahmen, welches sich in der

Heranbildung guter Haushälterinnen für die Armenhäuser
darbot. In dieser Beziehung hat das Institut von Bal-
dcgg binnen kurzer Zeit die befriedigstendsten Beweise sei-

ner praktischen Thätigkeit an den Tag gelegt und den Be-

hörden den Weg gezeigt, wie der Armuth erfolgreich ke-

gegnet werden möchte. Allein gerade diese gemeinnützigste

Seite der bisherigen Wnksamkeit des Baldegger Frauen-
Vereins scheint dessen Aufhebung herbeigeführt zu haben,

da wenigstens diese mit der Berufung von zwei ehemaligen

Dtenstschwestern nach dem Bade Rothen und mit der Ein-
führnng einer lobenswertheU Ordnung im Armenhanse der

Gemeinde Emmcn daselbst, der Zeit nach zusammenfällt.

„Frägt man nach den Beweggründen, weiche den hohen

Regiermigsrath bet der Aufhebung des Institutes zu Bat-

degg geleitet haben, so lassen sich dieselben unter zwei Ge-

sichtsplinkten zusammenfassen: es sind pädagogische und po-

lizeiliche.

„In der einen Beziehung wird der Anstalt der Vvrwnrf
gemacht, daß sie nur Mittelmäßiges leiste, und im Erzie-

hnngswesen für einen vernünftigen Lebenszweck keine hin-

länglichen Garantien darbiete. In der andern Beziehung

wird die Aufhebung durch die Behauptung zu rechtfertigen

gesucht, daß das Lehrerpersonal, wenn auch verkappt, einem

geistlichen Orden angehöre, und zwar einem svlchen, der

demjenigen der Jesuiten affiliirt sei.

„Was nun vor Allein den Vorwurf-der Mittelmäßigkeit

betrifft, so ist derselbe von sehr relativer Natur; es kommt



dabei Alles darauf an, ob das Ideal, welches der hohen

Regierung bei der Würdigung dessen, was in Baldegg ge-

leistet worden ist, vorgeschwebt hat, in der Wirklichkeit

epistirc und unter gleichen Verhältnissen und niit gleichen

Mitteln wirklich unvergleichlich Besseres leiste, als die

Schule von Baldegg. Dieses ist aber nicht der Fall. Die

Erziehungsanstalt von Baldegg war in der ganzen Schweiz

die erste und einzige ihrer Art. — Erst in neuerer Zeit

Zeit hat der verdienstvolle Kapuziner U. Theodosins im

Kanton Granbünden ein ähnliches Unternehmen, aber in

größerm Maßstabe und unter andern Formen gegründet,

und dafür den Dank des Volkes und den Beifall der Re-

gierung geerntet.

„So lange an der Stelle von Baldegg keine andere

Bildnngsanstalt für diejenige Klasse der weiblichen Luzer-

nerjugend, welche gerade weder Lust noch Geld hat, in

sranzösisckcn Pensionaten sich für ein genußreiches, geselli-

ges Leben abrichten zu lassen, eröffnet und mit dem nöthi-

gen Zutrauen ausgestattet wird, auf solange wird auch

selbst die Staatsbehörde keine moralische Berechtigung in

sich tragen, ein Institut unbedingt zn verurtheilen, das

seinen Zweck und die wohlthätigen Absichten seiner Grün-
der vollkommen erfüllte, ohne jemals eine materielle Un-

terstützung von Seite des Staates nachgesucht oder erhalten

zu haben. Freilich müssen die Staatsbehörden nicht immer

denjenigen Maßstab an das Institut von Baldegg gelegt

baben, wie ihn die Anfhebnngsschlußnahme vom 8. April
geltend macht, indem es sich sonst unmöglich weder eines

zwanzigjährigen Bestandes, noch einer Reihe von guten

Zeugnissen rühmen konnte, die ibm zn verschiedenen Zeiten

und von unbefangener Seite zn Theil geworden sine."
N.W w > (Forts, folgt.)

wZ àinltnm'â «n - r - .w,- >.,«

Uivjnmsmosiiz àn in?' „s stà'chô neminU -w? >,,,
Der evangelische Kirchentag in Berlin.

anuisti,'. (Eingesandt.)

Unter obigem Namen, welcher vorauszusetzen scheint,

daß die Katholiken kein Evangelium besitzen, obschon sie es

alle Sotintage in den Kirchen vorlesen und erklären, hat
sich itzt abermal in Berlin ein protestantisches, aber köpf-

loses, Concilium von mchrern hundert Pfarrern, Superin-
deuten und Laien aus allen Gegenden Deutschlands, sogar

aus Gens und Paris, versammelt, dessen in Zeitungen
bekannt gemachte Verhandlungen gar seltsame, aber lehr-
reiche Resultate darbieten. Sein Zweck soll sein, der in-

nern Zerrissenheit unter den Protestanten vorzubeugen, Ein-
heit unter den verschiedenen reformirten Konfessionen zu

bewirken; aber kein einziges > seiner Mitglieder bedachte,
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daß man selt 300 Jahren diese Einheit vergebens gewünscht

und versucht hat; daß sie aber nie zn Stande kam, noch

zn Stande kommen wird, weil sie nach dem Prinzip des

Protestantismus, der ans geistiger Freiheit und Gleichheit

beruht, keine allgemeine Kirche, kein entscheidendes Ober-

Haupt anerkennt, schlechterdings unmöglich ist. Man hat

ja sogar in manchen reformirten Ländern die positiven

Glaubensbekenntnisse, wie z. B. im Kanton Waadt die

helvetische Konfession, förmlich abgeschafft und in andern

gänzlich beiseite gesetzt, also daß man nicht einmal mehr

von besondern reformirten Konfessionen reden kann, weil
sie in der That nicht mehr bestehen. Dessenungeachtet eifert

der Oberkonsistorialrath Grethler ani Kirchentage zu Berl n

gleich anfangs gegen Sekten und Separatismus, namentlich

gegen die Methodisten (strenge Kalvinisten) und die Bap-

tisten; denn, sagt er, man habe in der evangelischen Kirâ'e

Freiheit genug und bedürfe keiner Absonderungen, was

auch allerdings wahr ist, da sie jeden Einzelnen an seine

eigene wcklkührliche Auslegung des Evangeliums oder auch

ohne dasselbe blos an seine, dem Irrthum unterworfene

Privatvernunft verweist. Doch, fügt Hr. Grethler bei,

müsse man zwischen Sekten und Separationen unterscheiden,

als ob nicht jede Sekte eine Trennung und jede Trennung

im Glauben oder in der kirchlichen Ordnung eine Sekte

wäre! Daher sollen berechtigte Sekten, .wie z. B. die
Brüdergemeinde und die sogenannte Freie Kirche,
welche sich von der gesetzlich eingeführten Landeskirche ab-

sondern, erlaubt bleiben, also daß der letztere Satz wieder

gestattet, was der erste verworfen bat. Gegen den Konsi-

storialrath Grethler erhebt sich aber der Superintendent

Zahn und nennt sich selbst einen Freund aller Sekten,
als aus welchen er viel gelernt habe, ob Wahres oder

Falsches, wird nicht beigefügt. Ein anderer Snperinten-

dent, Hr. Sander aus Elberfeld, erklärt sogar nnvcrhvleN,

jede neue Sekte sei ein Vorwärtsschreiten in der protestais-

tischen Kirche, und darin hat er allerdings Recht; denn je.

mehr es Sekren gibt, die theils gegen die uralte lutherische

Kirche, theils gegen einander selbst protestiren, desto mehr

wird auch prvtestirt, und der Protestantismus schreitet ins

Unendliche vorwärts, was jedoch ebenso viel heißt, als je

mehr Irrthümer, desto mehr Wahrheit, je mehr Verrückt-

heit, desto mehr gesunder Verstand, je mehr Hader mtd

Zwiespalt, desto mehr Friede und Eintracht! So pflegen

ja auch die jetzigen Staatsreformatoren oder politischen

Protestanten, als Nachfolger der kirchlichen, das immer-

währende Zerstören alles von Alters her Bestehenden und

theilweisc auch des von ihnen selbst Eingeführten mit vol-
lem Recht ein Vorwärtsschreiten in der Revolution zu

nennen, und es frägt sich nur, ob hier das beständige

Zerstören, wie dort das ewige Protestiren an und für sich
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cine vortreffliche Sache sei, mit der man eben immer fort-
schreiten müsse. Hr. Grethler bedauert ferner den Mangel
an geistlichen Genossenschaften, vermuthlich der Orden und

Klöster, gegen welche sonst die Stifter der sog. evangcli-

scheu Kirche am Heftigsten Zeeifert haben, und die von ih-

reu Nachfolgern noch in unsern Tagen fast überall mit
Gewalt der Waffen zerstört worden sind, jetzt aber in den

meisten Ländern ohne StaatSgesctz durch bloße Privatbei-
träge wieder hergestellt werden und wunderbar aufblühen.

Einige Mitglieder des Berliner Kirchentages verlangen

Missionen und Reiseprediger, der Superintendent Bichsel

aber verwirft alle Missionen; denn, sagt er, es sei besser

die Glanbcnstreuen zu Pflegen, als den Ungläubigen nach-

zulaufen, welch Letzteres sonst für den Hauptzweck der

Missionen galt, ohne daß deßwegen das' Erstere vermach-

lässiget wurde. Mußten ja doch die Apostel selbst den Um-

gläubigen nachlaufen, bevor sie gläubige Jünger haben

und pflegen konnten. — Negiernngsrath Schade nennt den

rcformirten Cultus eine Sammlung getrennter Glieder,

einen Beweis ihrer Zerrissenheit; er verlangt sogar die

Herstellung eine's Opferdienstes am Altar, ohne sich

weiter zu erklären, worin derselbe bestehen und wodurch

er sich von der katholischen Messe unterscheiden solle. Die

Predigt, sagt er, sei nicht der Mittelpunkt des Gottes-

dienstes, während sie doch von den ersten Reformatoren

gerade dafür gehalten wurde, und man z. B. in mehrern

Schweizerkantonen, wenn man das versammelte Volk zur

Annahme der neuen Lehre bewegen wollte, ihm lediglich

die Messe oder Predigt zur Wahl vorlegte. Eben

dieser Hr. Schade bedauert auch das Verschwinden oder

Abschaffen der Nebengottesdienste, nämlich der Metten, der

Vesper und der Gebetzeiten, welche jedoch unter den Heu-

tigen Protestanten weing Beifall finden dürften, da selbst

die Vormittagspredigtcn von ihnen so selten besucht werden,

daß z. B., wie ein Mitglied des Kirchentages klagte, zu

Stettin, der Hauptstadt Pommerns, von hundert Einwoh-

ncrn kaum sieben dem Gottesdienste beiwohnen.

In einer folgenden Sitzung trat der engere Ausschuß

des protestantischen Konzils mit wichtigern Anträgen her-

vor, wenn ihre Verwirklichung je unter den Protestanten

möglich wäre, nämlich: erstens mit dem Entwürfe eines

allgemeinen deutsch-evangelischen Kirchen-Gc-
sangbuch es, da viele der itzt in Deutschland üblichen so

fast- und kraftlos, unchristlich und sogar vom politischen

Zeitgeiste augesteckt sind, daß deßwegen, nach der, Aussage

zweier Mitglieder des Kirchentages, viele Protestanten von

der evangelischen Kirche ausgetreten seien. Im neuen Eut-

wurf hätten daher manche Aenderungen getroffen werden

müssen, aber eine Uebereinstimmung sei nicht er-

zielt worden. Ebensowenig geschah dieses mit dem Ent-

Wurf eines allgemeinen luther'schcn Katechismus,
der in Baden, Nassau, Lippe auf Widerstand geflossen;

man habe sich aber deßwegen an die betreffenden Fürsten

gewendet, also daß itzt die weltlichen Landesherren oder

ihre Minister und untergeordnete Schreiber, welche doch in
der Regel weder große Theologen, noch gelehrte Prosesso-

reu, ja sogar, wie man im Kirchentag selbst klagte, oft
nicht einmal gläubige Christen sind, gleichwohl, wie vor

Iahren, über Form und Inhalt der religiöse,» Kate-

chismen entscheiden sollen. Drittens endlich ward die all-
g ein eine Anerkennung der A ngsburgischen d. h.

luth ersehen Konfession beantragt, jedoch mit dem

Beisatze, daß einzelne Parteien an ihren besondern Kvnfes-

sionen, wie z. B. der Helvetischen, folglich auch an ihren

damit übereinstimmenden Katechismen sollen festhalten kön-

neu. Dagegen erhob sich ein Advokat aus Köln und be-

merkte, man solle dieses nicht sagen, denn der letztere Satz

hebe den erster» ans, das Dekret enthalte einen Wider-
spruch und heiße soviel als : Wir sind in Allem eini g,

außer da, wo wir uneinig sind. Trotz dieser tref-
senden Einrede wird die allgemeine Anerkennung der Angs-
bnrgischen Konfession in obiger Form mit Stimmenmchr-
heit dekrctirt, mag sie nun, gleich der Helvetischen und

anderer mehr, so viel oder so wenig gelten, als fie kann.

(Schluß folgt.)

Kirchliche Nachrichten.

Schweiz. Zug. Sonntag, den 9. d., starb in Z ng
der Hochw. Hr. Jubilât, Kaplan und Katechet bei unser

l. Franenkapelle, Markus Fidel Keiscr, in einem AI-
ter von KZ Jahren. Derselbe zeichnete sich ans durch einen

wahrhaft priesterlichen Wandel und durch große Wvhlthä-
tigkeit gegen die Armen, aber mehr im Stillen, nach der

Lehre Jesu: „Lass' die Linke nicht wissen, was die Rechte

thut." Möge es ihm Derjenige öffentlich vergelten, der

verheißen hat, jeden Trunk kalten Wassers zu belohnen,
den man dem Mindeste» ans seinen Brüdern in seinem

Namen reicht!

— Aargau. Die „L. Z.",enthält in Nr. ILl fol-
gende Korrespondenz: „Sie haben letzthin in diesem Blatte
von der Benediktion der Äbtissin von Hermetschwil durch

den Hochw. Hrn. Abte» von Mnri Meldung gethan. Ich
kann Ihnen nachträglich noch ein Kuriosum dazp liefern.
Als die Funktion vollzogen war und man noch an der

Mittagstafel saß, kam ein Bote von dem Hrn. Bezirks-
amtmann in Bremgartcn mit einem Schreiben an die Frau

Äbtissin an, dahin lautend: Er habe Kenntniß erhalten,
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daß der „gewesene" Abt von Muri eine Benediktion im

Kloster Hermctschwil vorzunehmen Willens habe. Was da-

ran sei, gewärtige er Antwort, um seiner Regierung Be-

richt darüber zu erstatten. — Auf dieses bczirksamtliche

moutanlo uprös llinor sehte sich der Hvchw. 1'. Adclbertus

sofort an das Schreibpult, um dem löbl. Bezirksamte als

Abt von Muri selbst zu antworten, daß er bereits schon

die Funktion rein kirchlicher Natur vollzogen und der ge-

hörig gewählten und konfimirten Äbtissin von Hermetschwil

die kirchliche Benediktion ertheilt habe, die nur von einem

Prälaren vorgenommen werden kann. Den Hochw. Hrn.

Abten hätte dieser bezirksamtliche Akt befremden können,

wenn er nicht allfällig schon aus dem österreichischen Kai-

serrciche die Ueberzeugung mit sich gebracht hätte, daß in

der Republik Neuhelvetien eine andere Freiheit bestehe,

alâ im Kaiferrciche. -- Diesen Herbst hat in Muri-Gries
hTirol) wieder ein Schweizer aus Mellingeii das erste hl.

Meßopfer verrichtet, damit ist das Kloster um einen tüeh-

tigen Ordcnspriestcr wieder vermehrt worden. Gegen-

wärtig besitzt das Kloster noch 2 Novizen und 4 junge

Kandidaten, so daß der Muri-Kvngregation wieder ein

Zuwachs von t> Konventualen bevorsteht. — Alles ohne

Staatsgenehmigung, weil eben Tyrol außer Neuhelvetien
im österreichischen Kaiscrstaat liegt."

— — Die Regierung hat die Bezirksämter angewiesen,

den Fabrikbesitzern das Verbot des Arbeitcns an Sonnta-

gen in ihren Etablissements ernstlich in Erinnerung zn

bringen; über die Handhabung der Svnntagsheiligung in

diesem Punkt angemessen zu wachen nnd gegen Uebertre-

tungcn nach Umständen einzuschreiten.

— Gen f. Am 6. d. ist in Carvuge um die Mit-
tagszeit ein frecher Diebstahl begangen worden. Einem in

der kath. Kirche stehenden Muttergottesbilde wurde nämlich

das aus kostbarem Metall bestehende Herz ausgebrvchen

und nebst dem Halsschmucke entwendet. Der Thäter ver-

stümmelte überdies! das Gesicht des Bildes und zerfetzte

ein kürzlich restaurirtcs Kirchengemälde.

Sachsen. Dresden. Am 5. Oktober ist der apvst.

Vikar im Königreich Sachsen, Bischof Dittrich, gestorben.

Großh. Baden. Eine Anzahl Edelleute des badischen

See- und Oberrheinkreises hat an den ehrwürdigen Hrn.
Erzbischof eine Adresse folgenden Inhalts gerichtet:

„Hochwürdigster Herr Erzbischof, gnädigster Herr! Die

ganz gehorsamst Unterzeichneten betrachten es als eine eh-

reuvolle Pflicht, ihren Empfindungen tiefster Ergebenheit,

Anhänglichkeit und Liebe einen bescheidenen Ausdruck durch

die nachfolgenden Zeilen zu leihen. Was Jahrhunderte

nicht erlebten, prägt sich in unsern Tagen durch Gottes

sichtbare Erbarmnng in immer klarerer Gestaltung aus p

die Kirche Gottes ringt mit neuer Kraft nach Erlangung

jener beseligenden Einflüsse wieder, deren sie, im Laufe

langer Jahre, leider, mehr nnd mehr verlustig zu gehen

bedroht war. — Die Waffen, womit die heilige Kirche ihre

unfehlbaren Siege erkämpft, sind stets und überall diesel-

ben : dcmüthiges Gebet, Gottvertrauen und christliche Liebe,

apostolischer Muth und aufopfernde Pflichterfüllung von

Seiten der Hirten, Gehorsam und Hingebung von Seiten
der Völker! — Keine Zeit hat bestanden, zu welcher der

göttliche Geist in den Bischöfen Deutschlands Heller ge-

leuchtet hätte, als heute, insbesondere durch die jüngsten,

so erhebenden Kundgebungen in dem Episkopate der ober-

rheinischen Kirchenprovinz, an dessen Spitze Ew. erzbischöfl.

Exzellenz für die ganze katholische Welt der Gegenstand

gerechter Bewunderung und Freude sind — Mag die all-
mächtige Vorsehung unserm Vaterlande immerhin ernste

Prüfungen vorbehalten — wir sehen jeder Zukunft mit
Vertrauen entgegen; der Eckstein des Heils, den die Bau
leure verworfen hatten, ruht neuerdings auf festem Grunde.

Es drängt uns, Ew. crzbischöflichen Exzellenz die Versiehe-

rung ehrerbietigst anszusprechen, daß wir in der Stellung,
in welche es Gott gefiel, uns zu versetzen, als treue Söhne
der katholischen Kirche mit Hingebung und Stolz der Fahne

folgen werden, welche die greisen Hände unseres erhabenen

Oberhirten mit so viel Kraft und Gvttessegen tragen —
es ist dor Weg der Ehre und des Völkerglückes !"

Hohenzollern. In das Kloster der I'I>. Jesuiten zu

Gorheim bei Sigmaringcn ist kürzlich ein Sohn des

Fürsten von Salm-Reifferscheidt, Prinz Leopold, welcher

bisher als Offizier in österreichischen Diensten gestanden,
als Novize eingetreten. Eine Schwester des Prinzen be-

findet sich in einem Kloster llu snerö owur.
Kirchenstaat. N v m, 26. Sept. Aus Lissabon erhal-

ten wir die betrübende Nachricht, daß Msgr. Camillo di
Pietro, Jnternuntius und apostolischer Delegat am Hofe
von Portugal, an einer schweren Krankheit hoffnungslos
darniederliegt. Sein Tod würde für die kirchliche Diplv-
matie ein kaum zn ersetzender Verlust sein, da die Aus-
wähl von Prälaten, die sich durch allseitige Kenntnisse und
hinlängliche Erfahrungen, in einer Zeit, wo so manche
und so wichtige Beziehungen der Kirche zum Staate zn
ordnen sind, für diese hohen Stellen eignen, nicht sehr

groß ist. Den hl. Vater hat diese Nachricht mit großer
Trauer erfüllt. In der Consistorial-Alioeution vom 12. d.

hatte Se. Heiligkeit die ausgezeichneten Verdienste des In-
ternuntius noch rühmend erwähnt, und insbesondere her-

vvrgehvben, wie derselbe die Würde des hl. Stuhles ge-

gen die febrvnianischen Zudringlichkeiten einer Fraction des

pvrtngisischen Parlamentes mit Erfolg aufrecht erhalte,
lieber die Besetzung der verschiedenen Nuntiaturen, die bc-

reits vacant sind, oder doch in der nächsten Zeit vacant
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werden, verlautet noch nichts zuverlässiges. Wie ich eben

höre, hat der hl. Vater Msgr., Antonio de Luca, Bischof

von Avcrsa, hierher berufen. Er ist ein ausgezeichneter

Jurist, und war bis zu seiner Erhebung auf den bischöfti-

chen Stuhl Direktor der ànali clollo seivimo religiose.

In wohlunterrichteten Kreisen bringt man diese Berufung
mit der Ernennung desselben zu einem diplomatischen Po-

sten in Verbindung. — Graf Cavalchini, Attache bei der

sardtnischcn Gesandtschaft in Nom ist nach Turin abgereist.

Er überbringt ein Breve des hl. Vaters in Bezug auf die

Verminderung, resp. Verlegung einiger Feiertage im snb-

alpinischen Königreiche. Der Erzbischof von Chambcry

scheint mit der Veröffentlichung des genannten Breve's be-

auftragt zu sei». — Der hl. Vater hat ferner ein apostoli-

sches Breve über die Gründung eines Cvllegs der Väter

der Gesellschaft Jesu in seiner Vaterstadt Sinigaglia nn-

terzeichnet. Um ihr ein Unterpfand seiner Zuneigung zu

geben, hat Se. Heiligkeit diese neue Anstalt gegründet, und

sie den Jesuiten übergeben. Es soll die Jugend darin in

allen kirchlichen Wissenschaften herangebildet werden, und

wegen der günstigen Lage der Stadt an der Gränze der

Marken von Ancona und der Romagna dürfte dieses neue

Institut nach dem römischen Colleg eines der bedeutendsten

im Kirchenstaate werden. (D. V. H.)

Afrika. Alexandrie». Am 17. Sept. trat der ver-

dienstvvlle apostolische Provikar tie. Knoblecher mit seinen

neuen aus Oesterreich eingetroffcnen Missionsgefährten seine

Reise »ach dem Sudan und dem Ländergebiet des Weißen

Nils an. Er gedenkt Chartum noch im nächsten November

zu erreichen, von wo er sodann nach den Weihnachtsfeiertagen

auf dem weißen Nil mit der Ltolln mntntin-» nach der un-

term 4. Breitegrad im Gebiete der Bari-Neger liegenden

Missivnsstation Gondokora aufzubrechen gedenkt. Es ist

die dritte Reise, welche Dr. Knoblecher durch das nnermeß-

liche Nilgebiet — durch eine Ausdehnung von 28 Breite-

gradcn — nach der Aeqnatvrialregion Central-Afrikas un-

tcrnimint. Die Reisenden segelten von Alexandria auf dem

Mahmudie-Kanale in drei großen Nilbarken ab, zum Ka-

rawanenzuge durch die Wüste von Kvroskv werden sie des

vielen Gepäckes halber Z(>9 Kameele brauchen. Die Ab-

fahrt der Missionäre von Alexandrie» ließ einen erhebenden

Eindruck zurück.

Amerika. Aus Kalifornien wurde als Geschenk der

dortigen Katholiken dem Hvchw. Newman ein Ring ans
reinem Golde, 599 D. werth, mit der Inschrift: ttevo-
roiicko itclmvilum ckoetori ck. lt. blörviinin, vvriv licloi «loten-

«an, ttiltüotiol (Ntitdrnii«, geschickt.

Literatur.
Kompendium der katholische» Dogmatik vonlst >1. lftirono.

Zum Gebrauche für-Theologen undi gebildete Laien.

Deutsch bearbeitet von einem kathvlisch?n''Geichlichen.

Landshut 1852. Krüll'sche Universitäts-Buchhandlnng.

sSolothnrn, Schercr'sche Buchhandlung.)

N. ck. Norrone, Professor in Rom, einer der ausgezeich-

netsten Theologen unserer Zeit, hat sein in der ganzen kath.
Welt berühmtes lateinisches Lehrbuch der Dogmatik in ein

Kompendium reduzirt, welches immer noch 4 Bände in sich

begreift. Dieses Letztere wurde nun deutsch bearbeitet. Dem
Referenten liegen die 4 ersten Lieferungen des I. Bandes vor.
Sie handeln von der wahren Religion, der Kirche, dem Pri-
mate, dem Worte Gottes in Schrift und Tradition und dem

Verhältnisse der Vernunft zum Glauben. Wohl findet sich

bei dem einten und andern Theologen der. Neuzeit von speku-

lativer Seite aus mancher bezügliche Gegenstand, z. V. das

Verhältniß der positiven Offenbarung zur religiösen Entwick-

lung im Menschen als nothwendiges Postulat, der Begriff des

Wunders, der Zusammenhang desselben sowie -der Weijsagung
im Offenbarnngssystcme tiefer erfaßt und die Beweisführung
für die Göttlichkeit deS Christenthmns geistreicher und kräfti-

ger gegeben; deßgleichen findet sich^. beziehungsweise auf die

Darstellungsform mehr Organismus oder Wissenschaftlichkeit
anderswo vor: bei all dem wird im bezeichneten dogmatischen
Werke Jedem sowohl gründliche als umfangreiche Belehrung
genugsam an die Hand gegeben. Dasselbe ergeht sich nichts
weniger als ins Vage, Unbestimmte und Unverständliche, son-
dern besitzt eine seltene Präzision und Klarheit, sowie Schärfe
in der Dialektik, vermittelst welcher die erheblichen Schwie-
rigkeiten kontinuirlich durch's ganze Werk hindurch, jedesmal

an ihrem Orte, in Beantwortung von Einwürfen befriedigend

gelöst werden. Genannte Dogmatik ist streng katholisch und
wendet dem Kirchen-Primate bei der Abhandlung besondere

Beachtung zu; zwischen den Extremitäten der Snpranaturalisten
und Suprarationalisten weiß sie die Mitte einzuhalten; sie

hebt scharf hervor und widerlegt mit allen Waffen die Abir-

rungen, welche sowohl auf dem katholischen, als inSbesondprs

auf dem Gebiete des Protestantismus bis in die neueste. Zeit
hinein vorkommen. Die scholastische Form, deren sich

Üorroixz bedient, hat der deutsche Bearbeiter dem modernen

Geschmacke mehr akkommodirt. Bei einer spätern Auflage

möchte größere Korrektheit empfohlen werden. Ist
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